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viertes Kapitel .

Werdendes .

Soll der letzte Axthieb gegen das Duell mit Erfolg ge⸗

führt werden , ſo müſſen alle Saktoren und Geſellſchafts⸗

kreiſe , Geſetzgebung und Verwaltung , kaiſerliches Macht⸗

wort und Rechtſprechung zuſammenarbeiten : dann nur

kann der dauernde Erfolg geſichert ſein , aber auch nur

dann . Das ziel muß bleiben : reſtloſe Beſeitigung des

Zweikampfes . die Wege zu dieſem Ziele ſind vielerlei
und mannigfach ; die wichtigſten nur ſollen hier beſprochen

werden .

1. verſchärfte Strafbeſtimmungen gegen das Duell .

Die heutigen milden Strafen gegen den Zweikampf

und die ſo häufige Begnadigung der Duellanten ſtellt weder

eine ausreichende Sühne dar , noch wirkt ſie abſchreckend .

Man könnte nun ſofort einwenden , daß die früher üblichen

hohen Duellſtrafen ihr Ziel auch nicht erreicht haben ; zuge⸗

geben ; aber ſie haben auf viele erhitzte Köpfe doch kühlend ge⸗

wirktt , während heute die Feſtungshaft als „Ehrenſtrafe “

das Umgekehrte erzeugt . Daher ſind die Bemühungen um

verſchärfung dieſer Strafen ganz gut begründet , wenn

auch ſeither ohne Erfolg . Am 21 . kpril 1896 brachte das

Zentrum den erſten Antrag in dieſer Richtung ein , „daß

zur wirkſamen Beſtrafung des Zweikampfes dem Reichs⸗
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tag ein Geſetzentwurf vorgelegt werde , durch welchen die

den Zweikampf , ſowie die Beihilfe zu demſelben bevor⸗

zugenden Beſtimmungen des Strafgeſetzbuches abgeändert
werden “ . ( Druckſache Nr . 288 . ) Dem zweiten Untrage
des Zentrums in dieſer Richtung ( D. S. Nr . 478 im Jahre

1902 ) ging es noch ſchlimmer , er lautete : „ Die verbündeten

Regierungen zu erſuchen , dem Reichstage einen Geſetz⸗

entwurf vorzulegen , welcher die den Zweikampf bevor⸗

zugenden Strafbeſtimmungen des 15 . Abſchnittes des

zweiten Teils des Keichsſtrafgeſetzbuches ( §§ 201 - —210 )

aufhebt und an deren Stelle : 1. den Zweikampf ſowie die im

Zweikampf verübte Cötung und Rörperverletzung den

allgemeinen Strafbeſtimmungen des 16 . und 17 . Ab⸗

ſchnittes des zweiten Teiles des Keichsſtrafgeſetzbuches
über Derbrechen und Dergehen wider Leib und Leben

unterſtellt ; 2. dieſen allgemeinen Strafbeſtimmungen Vor⸗

ſchriften hinzufügt , welche a) die herausforderung zum

Zweikampf und die lnnahme einer ſolchen herausforderung ,

b ) die Bezeigung von Derachtung wegen Unterlaſſung
einer Hherausforderung zum Zweikampfe oder wegen

Nichtannahme einer ſolchen herausforderung mit Gefäng⸗

nisſtrafe belegt ; 3. wegen der genannten ſtrafbaren handlung
neben einer verwirkten Freiheitsſtrafe von mindeſtens drei

Monaten auch den Verluſt der bürgerlichen Ehrenrechte
dann zuläßt , wenn der Täter ſich einer ehrloſen handlungs⸗

weiſe ſchuldig gemacht hat . “ Obwohl dieſer Antrag den

einzig logiſchen Weg ging und den Zweikampf der Rörper⸗

verletzung und dem Mord gleichſtellte , hat der Reichstag
denſelben am 13 . März 1902 abgelehnt . Wenn auch eine

anderweitige Reichstagszuſammenſetzung ein günſtigeres
Reſultat zu anderen Zeiten gebracht hätte , ſo darf man nicht
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vergeſſen , daß Parlamentsbeſchlüſſe , die auf wechſelnden

Mehrheiten beruhen , ſelten einen Dauererfolg erzielen ,

auch wenn ſie von DVereinen , z. B. Untiduellliga unter⸗

ſtützt werden . Die freie Kommiſſion für Vorbereitung eines

neuen Strafgeſetzbuches bringt hier eine gewaltige Ent⸗

täuſchung ; ſie beſchränkt ſich im weſentlichen auf die Er⸗

klärung , daß der Entwurf an dem Standpunkte des gelten —
den Reichsſtrafgeſetzbuches feſthalte , und verweiſt in einer

Fußnote auf die Motive dieſes Geſetzes . Dieſes Hinweiſes
hätte die Kommiſſion ſich wohl beſſer enthalten , denn ſie

lenkt damit von neuem die Aufmerkſamkeit auf eines der

eigenartigſten Produkte der Geſetzgebungskunſt . Dieſe

Motive lauten kurz und bündig wie folgt : „ Die Sitte , oder

wenn man lieber will , die Unſitte des Duells hat ſich noch

immer ſtärker erwieſen als das geſchriebene Geſetz , und

dieſem bleibt ſomit nichts anderes übrig , als ſich gut oder

übel mit der Hufgabe abzufinden , ſeine Vorſchriften über

das Duell ſo einzurichten , daß ſie einerſeits mit den Ge⸗

boten der Gerechtigkeit nicht in allzu ſchroffen Widerſpruch

treten , und anderſeits dem Bedürfniſſe des Lebens wenig⸗

ſtens annäherndes Genüge leiſten . “ Wie Reulenſchläge

ſauſen auf dieſe abſonderliche Uuslaſſung die Worte des

bekannten Strafrechtslehrers Binding , indem er ſchreibt :

„AUber erklären , man ſehe ſich zum Erlaß von Geſetzen genötigt ,

die mit den Geboten der Gerechtigkeit in ſchroffem , wenn auch nicht

in allzuſchroffem Widerſpruch ſtünden , bedeutet eine Bankerott⸗

erklärung der geſetzgebenden Gewalt . Rein Geſetz darf die

Gerechtigkeit verleugnen , ſchon um ſeiner ſelbſt willen . Denn die

Uchtung der Gutgeſinnten — das weitaus ſtärkſte Fundament ſeiner

Geltung — geht dem Geſetze genau nach dem Maße ſeiner Ungerech —

tigkeit verloren . Erachtet der Geſetzgeber die Empfindungen , die zum

Zweikampf treiben , für falſch , und das muß er , wenn er ihn beſtraft ,



dann hat er wie er ſo oft ſchon mußte , einer falſchen ſittlichen Auf⸗
faſſung ohne härte , aber ernſt und feſt entgegenzutreten und
muß erwarten , daß das gerechte Geſetz zum § ührer werde auch auf
ſittlichem Sebiete . Das iſt dem guten Geſetze auf die Dauer immer
gelungen . “

Das Duell ſoll alſo als begünſtigtes Sonderdelikt bei⸗
behalten bleiben ! !

Es müſſen daher neben dieſem noch andere Wege
beſchritten werden ; als ein ſolcher wird aus guten
Gründen genannt :

2. Erhöhter geſetzlicher Schutz der Ehre .
Das heute geltende Recht ſieht bei der einfachen Belei⸗

digung Geloͤſtrafe bis zu 600 Mk . oder Gefängnis bis zu
einem Jahre vor , bei der tätlichen Beleidigung erhöht ſich
der Höchſtſatz auf 1500 Mk . oder 2 Jahre Gefängnis ; die
Verleumdung wird auch zunächſt nur mit Geldſtrafe bis zu
600 Mk . oder Gefängnis bis zu einem Jahre beſtraft ; nur
bei der Verleumdung wider beſſeres Wiſſen iſt ſofort auf
Gefängnis zu erkennen , und zwar bis zu 2 Jahren . Als
ſtrafbefreiend oder ſtrafmildernd ſteht aber dann die recht
dehnbare Wahrung berechtigter Intereſſen daneben , die
ſchon manchem Beleidiger den Weg zur Strafloſigkeit öff⸗
nete . Wenn nun viele Kreiſe ſchon der Unſicht ſind , daß
dieſe Strafmaße gegenüber der Derletzung der Ehre zu niedrig
ſeien , ſo kommt noch die recht milde Praxis der Gerichte dazu ;
unſere Gerichte halten ſich weit mehr an das Strafminimum
als an den Durchſchnitt des Strafmaßes . Sie müßten ſich
doch ſagen , daß der Geſetzgeber den Durchſchnittsſatz als
den Normalſatz angeſehen hat , und daß er nur in Aus⸗
nahmen Abweichungen nach unten , in kraſſen Fällen
nach oben zu geben wünſchte . Statt deſſen ſind die

Ideal und Leben. III . 6
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